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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1993

Norm

ASVG §255 Bb

Rechtssatz

Ein Schwimmlehrer, der einen sechsmonatigen Lehrgang für Bademeister mit einer Unterrichtsdauer von insgesamt

einhundertzwanzig Stunden absolviert hat, übt keinen angelernten Beruf aus.

Entscheidungstexte

10 ObS 35/93
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